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Für Interessenten ohne Lizenz

Theoretische Ausbildung: 
Luftrecht, Flugfunk, Navigation, Meteorologie, 
menschliches Leistungsvermögen, Technik (und 
pyrotechnische Einweisung) und Verhalten in 
besonderen Fällen

Praxis: 
30 h Flugzeit auf aerod. gest. UL, davon mind. 5 
h Alleinfl ugzeit. 
Starts und Landungen auf verschiedenen 
Flugplätzen. Außenlandeübungen mit Fluglehrer. 
Mind. zwei Überlandfl üge (> 200 km mit 
Zwischenlandung) sowie die theoretische und 
praktische Einweisung in besondere Flugzustände 
und in das Verhalten bei Notfällen.

Prüfungen: Theorie und Praxis

Um Passagiere mitnehmen zu dürfen sind weitere 
Bedingungen zu erfüllen !

FüFüF r Segelfl ieger (GPL / PPL-C 
vorhanden)

Die Ausbildung beinhaltet
• 10 Stunden praktische Flugausbildung 

inklusive Überlandeinweisung und 
Notfalltraining

• theoretische Einweisung in den Fächern 
Verhalten in bes. Fällen und Technik. 
Keine theoretische PrüKeine theoretische PrüKeine theoretische Pr fung !

• pyrotechnische Einweisung

Die Ausbildung wird mit einer praktischen 
Prüfung abgeschlossen. In den Luftfahrerschein 
für Luftsport-geräteführer wird ohne weitere 
Nachweise auch die Passagierfl ug-
berechtigung eingetragen.

FüFüF r Motorfl ieger und 
Motorseglerpiloten

ist lediglich eine Einweisung auf einem 
Ultraleichtfl ugzeug sowie die „pyrotechnische 

Einweisung“ erforderlich. 
Die Dauer der Einweisung ist nicht festgelegt, 
jedoch sollte man mit ca. 2 Flugstunden 
rechnen.
In den Luftfahrerschein für Luftsportgeräteführer 
wird ohne weitere Nachweise auch die 
Passagier-fl ugberechtigung eingetragen.

Gültigkeit des Luftfahrerscheins fültigkeit des Luftfahrerscheins fültigkeit des Luftfahrerscheins f r 
LuftsportgeräLuftsportgeräLuftsportger tefütefütef hrer

Die Gültigkeitsdauer der Lizenz beträgt 60 
Monate. Sie ist nur in Verbindung mit einem 
gültigen Tauglichkeitszeugnis der Klasse 2 
gültig. 
Fliegen darf nur wer mindestens 12 
Flugstunden auf aerodynamisch gesteuerten 
Ultraleichtfl ugzeugen, Reisemotorseglern Ultraleichtfl ugzeugen, Reisemotorseglern 
oder einmotorigen Landfl ugzeugen mit oder einmotorigen Landfl ugzeugen mit 
Kolbentriebwerk innerhalb der letzten 24 Monate Kolbentriebwerk innerhalb der letzten 24 Monate 
durchgefdurchgeführt hat. In den 12 Stunden müssen 
mindestens sechs Stunden als verantwortlicher mindestens sechs Stunden als verantwortlicher 

Luftfahrzeugführer 
und 12 Starts und 

12 Landungen sowie ein 
Übungsfl ug von mindestens 

einer Stunde Flugzeit in Begleitung einer Stunde Flugzeit in Begleitung 
eines Fluglehrers auf aerodynamisch eines Fluglehrers auf aerodynamisch 
gesteuerten Ultraleichtfl ugzeugen enthalten gesteuerten Ultraleichtfl ugzeugen enthalten 
sein. Die Voraussetzungen können durch eine 
Befähigungsüberprüfung ersetzt werden.


